
02.06.20

1

K O N G R E S S E  2 0 2 0
8 FOKUS-KONGRESSE der PFLEGEBERATUNG

Wen, wie beraten im 2. Hj 2020 ?
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o Was haben wir Pflegeberater aus der Corona –Pandemie Krise gelernt? Was kann sich 
ändern?

o Wie und warum grenzen wir Pflegeberatung nach §§ 7 – 7a- 37.3 – 45 ab? 

o Sonderregelungen – Fallbeispiel aus der Pflegeberatung im Kontext § 150 SGB XI 

o Entlastungsbetrag § 45b SGB XI – wie sollen wir Pflegeberater da beraten?

o Neue Regelungen aus dem Digitale Versorgung Gesetz – was ist für die Pflegeberatung 
sinnvoll?

Inhalt
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Was haben wir Pflegeberater aus der Corona-Pandemie-Krise gelernt?

o Entlastungsangebote für sorgende und pflegende Angehörige sind nicht 
standarisiert und nicht sofort erkennbar

o Möglichkeiten Durchsetzen der Ansprüche von Entlastungsangebote ist 
uneinheitlich geregelt

o Sorgende und pflegende Angehörige 

Datenschutz ist/ war nicht das Problem
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o Telefonische Beratung ist sehr gut möglich –
ersetzt aber nicht den persönlichen Kontakt

o CAVE: bisher nur bis zum 30.06.2020 gültig

o Es wurde in dieser  Zeit besonders deutlich:           
Schulung – also das erlernen von Pflegepraxis  wir 
noch “Stiefmütterlich“ behandelt.  

Was haben wir Pflegeberater aus der Corona-Pandemie-Krise 
gelernt?
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o Corona Hilfe Telefon

Regionale Netzwerke werden sichtbarer und individueller
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Vieles ist möglich

Der Pflege-Rettungsschirm §150 SGB XI

o entstanden aus dem Krankenhausentlastungsgesetz 
o Die Pflegeversicherung unterstützt die Pflegebedürftigen und stabilisiert die bestehende 

Pflegeinfrastruktur
o Die Pflegeversicherung verzichtet vorübergehend auf verschiedene Formalien
o Die Hilfen sollen möglichst unbürokratisch erfolgen
o Diese Hilfen sollen ambulanten Pflegediensten, vollstationären sowie teilstationären 

Einrichtungen Sicherheit geben
o Häusliche Pflege soll gesichert werden: pflegende und sorgende Angehörige sollen 

Entlastung erhalten
o Gesetz gilt zunächst bis 30.09.2020

6



02.06.20

4

K O N G R E S S E  2 0 2 0
Vieles ist möglich

Der Pflege-Rettungsschirm §150 SGB XI

o Qualitätsprüfungen sind bis zum 30.09.2020 ab sofort ausgesetzt

o Keine persönlichen MDK Begutachtungen, sondern telefonisch (Gutachter haben den Hinweis 
erhalten wohlwollende Empfehlungen abzugeben)

o §37.3er Beratungsbesuche sind ebenfalls ausgesetzt, keine Leistungsrechtlichen Konsequenzen für 
die Pflegebedürftigen, können telefonisch erfolgen (Formular durchgehen und erfragen von 
möglichen Problemen)

o Bearbeitungsfristen der Leistungsanträge der Pflegeversicherung sind bis zum 30.09.2020 
ausgesetzt. 

o Dringliche Fälle werden nach festgelegten Kriterien bearbeitet, Wiederholungsbegutachtungen 
erfolgen nicht

7

K O N G R E S S E  2 0 2 0
Vieles ist möglich

Der Pflege-Rettungsschirm §150 SGB XI

o Das Unterstützungsangebot richtet sich an die Pflegebedürftigen selbst, bei mindestens 
vorliegenden PG 2

o Soll Häusliche Versorgungen sicherstellen

o Schwierige Häusliche Versorgungssituationen stabilisieren

o Im Umkehrschluss sollen die Krankenhäuser und stationären sowie Kurzzeitpflegeeinrichtungen 
entlastet werden (möglichst keine Aufnahmen von Risikopatienten im Rahmen der 
Infektionsprävention)
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Was kann der sorgende/ pflegende
Angehörige tun, wenn die 

Versorgung aufgrund der Corona-
Pandemie nicht gesichert ist?
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o Versorgung durch eine zugelassene ambulante oder teil-/ 
stationäre Pflegeeinrichtung nicht sichergestellt

o Änderung der Versorgungssituation

o Privat organisierte Pflege ist nicht gesichert

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?

Der Pflege-Rettungsschirm §150 SGB XI
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o Betreuungsdienste

o Einzelpersonen aus Einrichtungen die z.zt geschlossen sind (TP)

o Alltagsbegleiter nach § 45b

o Privat organisierte Pflege- oder Betreuungspersonen (z.B. 
Nachbarn)

Der Pflege-Rettungsschirm §150 SGB XI
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o Formloser Antrag für Einzelfallentscheidung zur Kostenübernahme
notwendig

o Genehmigung und Erstattung der Pflegekasse zunächst für max. 3 Monate
nach Antragstellung

o Kosten dürfen Sachleistungen nicht überschreiten

o Betreuung kann auch telefonisch erfolgen

Was tun?
Der Pflege-Rettungsschirm §150 SGB XI
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Der Pflege-Rettungsschirm §150 SGB XI

Präambel
Den Pflegekassen wird ein weiter Gestaltungsspielraum zur Vermeidung von 
pflegerischen Versorgungslücken in der häuslichen Versorgung eingeräumt. 
Zur Vermeidung von durch das Coronavirus SARS-CoV-2 im Einzelfall 
verursachten pflegerischen Versorgungsengpässen können sie nach ihrem 
Ermessen Pflegebedürftigen die Kosten für die Inanspruchnahme von 
Leistungserbringern und anderen Personen in Höhe der ambulanten 
Pflegesachleistungsbeträge nach § 36 SGB XI er-statten. Sie sollen diesen 
Gestaltungsspielraum abgestuft nutzen können: Je größer die Versor-
gungsprobleme werden, desto unbürokratischer soll die Versorgung möglich 
sein.

Quelle: Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes1
zur Kostenerstattung zur Vermeidung von durch das Coronavirus SARS-CoV-2 verursachten pflegerischen Versorgungsengpässen in der häuslichen Versorgung nach § 150 
Abs. 5 Satz 3 SGB XI vom 27.03.2020
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Der Pflege-Rettungsschirm §150 SGB XI

Klara Fall (6 Jahre alt):

ü PG III
ü Kindertagesstätte mit I-Helfer Begleitung 1:1
ü Beide Eltern voll berufstätig
ü I-Helfer dürfen nur zur Betreuung im Kindergarten eingesetzt werden (Aussage LVM)
ü Leistungsbezug bisher ausschließlich Pflegegeld
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Der Pflege-Rettungsschirm §150 SGB XI

Klara Fall (6 Jahre alt):

FRAGE: kann Sachleistung (§36 SGB XI) für andere Betreuungsperson (nicht Familie, nicht 
ausgebildet, kein anerkannter Betreuungs-/ Pflegedienst) eingesetzt werden, bei gleichzeitiger 
Umstellung auf Kombileistung?
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JA es geht, auch wenn vorher nur Pflegegeldbezug war und jetzt
Kombileistung beantragt werden muss, um § 150 SGB XI nutzen
zu können.

ABER der Pflegeberater musste gut argumentieren und die 
Leistung wie folgt beantragen:

Fallbeispiel

Der Pflege-Rettungsschirm §150 SGB XI
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Vorher:

545,00 € Pflegegeld

125,00 € Entlastungsleistungen durch Nachbarschaftshilfe (NRW)
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Jetzt:

3x 4 Std. / Woche x 15,00 € Privat beschaffte Betreuerin = 720,00 €

125,00 € Entlastungsleistungen durch Nachbarschaftshilfe (NRW)

Aus der Kombileistung verbliebenes Pflegegeld = 242,69 €

Für privat beschaffte Betreuung Aufwendung: 302,31 €
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Der §45b Abs.1 Nr.4 SGB XI bietet hier im Rahmen der Nachbarschaftshilfe Möglichkeiten
Leistungsrechtliche Voraussetzungen sind:

o Bei Pflegebedürftigkeit (PG 1-5) besteht Anspruch auf Entlastungsbetrag (125 € monatlich)

o Der Entlastungsbetrag ist zweckgebunden zur Entlastung von Pflegepersonen einzusetzen

o Dient zur Förderung der Selbständigkeit und Selbstbestimmtheit des Pflegebedürftigen und zur 
Gestaltung des Alltags

o Nachbarschaftshelfer müssen als ehrenamtlich tätige Einzelpersonen einen Nachweis ihrer 
Qualifikation erbringen

CAVE: Das einzelne Landesrecht sieht aktuell die Nachbarschaftshilfe nur in folgenden Bundesländern 
vor: Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Schleswig-Holstein                
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beinhalten?

o Begleitung zu Arztbesuchen

o Anregung und Unterstützung bei sozialen Kontakten und Freizeitgestaltung

o Einkaufshilfen

o Sprach- und Essübungen

o Gedächtnistraining

o Psychische Stabilisierung

o Aktivitäten zur Förderung und Erhaltung der Selbständigkeit

o Angebote der hauswirtschaftlichen Versorgung

o Hinweis: insbesondere in Kinderversorgungen kann die Entlastung der Pflegepersonen durch qualifizierte Einzelpersonen eine 
wertvolle Stütze darstellen
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Ehrenamtlich tätige volljährige Einzelpersonen mit einem Nachweis ihrer 
Qualifikation im Rahmen einer Einzelfallentscheidung: 

o 3 jährig examinierte Pflegefachpersonen

o Heilerziehungspfleger

o Sozialpädagogen, Psychologen, Psychotherapeuten, Heilpädagogen

o nicht verwandt und nicht verschwägert (nicht bis zum 2. Grad verwandt)

o Mindestvoraussetzung: Teilnahme an einem Pflegekurs nach §45 SGB XI 

o oder vergleichbarer Pflegeschulung mit mindestens 20 Unterrichtsstunden
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Prüfung der Voraussetzungen erfolgt in der Regel durch die 
zuständige Pflegekasse. 

Ausnahmen: 

o Hamburg: Registrierungsnachweis durch Servicestelle 
Nachbarschaftshilfe zur Pflegekasse

o MePo : Anerkennung durch Landesamt f. Gesundheit und 
Soziales
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Nachbarschaftshelfer dürfen nur ehrenamtlich tätig sein:

o es darf kein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis vorliegen

o nicht mehr als 2 pflegebedürftige Personen (besser nur 1 Person) werden unterstützt

o Nachweis der Qualifikation des Nachbarschaftshelfers gegenüber der anspruchsberechtigten 

o Person und Einwilligung zur Datenübermittlung an die zuständige Pflegekasse zum 
Datenabgleich

o Nachbarschaftshelfer sollten im näheren Umfeld des Betroffenen leben                        
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• Grundsätzlich gelten für die Erstattung dieselben Regeln:

o max. 125 € monatlich, kann gesammelt werden, abrufbar bis zum  30.06.2020 des 
Folgejahres

o Abrechnung unter Vorlage eines Stundennachweises, Aufwendungen (Quittungen, 
Fahrtkostennachweise

o Betrag je nach Bundesland unterschiedlich zwischen 5€ und 10€ ebenso kann eine 
Beschränkung der Stundenzahl vorgegeben werden (bitte vorher abklären!) 

o Ausnahme NRW: Betrag kann pauschal gezahlt werden, kulantestes Bundesland
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o Kontaktaufnahme zur zuständigen Pflegeversicherung des Betroffenen

o Bitte um Informationen zu Antrags-/ Prüfungs- und Erstattungsmodalitäten

o Einzelne Bundesländer haben verschiedene Vorgaben

o Möglicherweise werden entsprechende Infoblätter bereitgestellt (ggf. bitte auf den 
§45b Abs1Nr.4 SGB XI verweisen )

Tipps aus der Praxis für die Praxis
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o Formloser Antrag auf Nachbarschaftshilfe nach §45b Abs.1 Nr4 SGB XI samt Nennung 
der ehrenamtlich tätigen Einzelperson mit Qualifikationsnachweis an die zuständige 
Pflegeversicherung

o Ggf. Direkt Abtretungserklärung für die Erstattung an den Nachbarschaftshelfer (so 
kann dieser direkt mit der PV abrechnen) an die Pflegeversicherung

o Oder Hinweis, dass Erstattung nach Einreichen eines Stundennachweises und 
Aufwendungen auf das bekannte Pflegegeldkonto überwiesen werden sollen

o Manche Kassen stellen mit dem Genehmigungsschreiben einen eigenen Stunden-/ oder 
Leistungsnachweis zur Verfügung 

Beispiel NRW
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https://pflege-dschungel.de/a-leistungen-der-pflegeversicherung/4b-
entlastungsbetrag/
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Datenschutz ist/ war nicht das Problem

Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) 
Inkrafttreten: Tag nach der Verkündung bzw. 1. Januar 2020 und 31. März 2022

Das Digitale-Versorgung-Gesetz DVG ist ein hundert Seiten umfassendes Gesetz, das bestehende 
Gesetze und Verordnungen ändert:

o Gesetzliche Krankenversicherung SGB V

o Bundespflegesatzverordnung BPflV

o Krankenhausentgeltgesetz KHEntgG

o Soziale Pflegeversicherung SGB XI

o Heilmittelwerbegesetz HWG

o Zweites Gesetz über die KLVG

o Risikostruktur-Ausgleichsverordnung RSAV
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Artikel 4 DVG
Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

1.„(1a) Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen erlässt unter Beteiligung des Medizinischen 
Dienstes der Krankenkassen Richtlinien zur einheitlichen Durchführung der Pflegeberatung nach §
7a (Pflegeberatungs-Richtlinien). 

Darüber hinaus ergänzt der Spitzenverband Bund der Pflegekassen unter Beteiligung des 
Medizinischen Dienstes der Krankenkassen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung bis zum 
31. Juli 2020 die Pflegeberatungs-Richtlinien um Regelungen für eine einheitlich durchzuführende 
sowohl mit der Pflegekasse als auch mit den beteiligten Ärzten und Ärztinnen und 
Pflegeeinrichtungen sowie mit den elektronische Dokumentation der Pflegeberatung nach § 7a 
und für den elektronischen Austausch dieser Dokumentation Beratungsstellen der 
Kommunen. Die Pflegeberatungs-Richtlinien sind für die Pflegeberater und Pflegeberaterinnen der 
Pflegekassen, der Beratungsstellen nach § 7b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 sowie der 
Pflegestützpunkte nach § 7c unmittelbar verbindlich.“ 
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Präambel
[…] Die Richtlinien zur einheitlichen Durchführung der Pflegeberatung nach § 7a SGB XI geben einheitliche Maßstäbe und Grundsätze für die Pflegeberatung vor, 
insbesondere für das Verfahren und die Inhalte der Pflegeberatung als Beratungsprozess einschließlich des einheitlich strukturierten Versorgungsplans sowie 
dessen elektronischen Austausch.

[…]
Zugleich soll die Zweckmäßigkeit, Qualität und Wirtschaftlichkeit der Beratungstätigkeit durch eine abgestimmte Vorgehensweise eines einheitlichen 
Beratungsprozesses sowie die Einbindung der an dem Pflegeprozess der versicherten Person Beteiligten gewährleistet werden.

Abschnitt 2.3:
Erstellen eines individuellen Versorgungsplans
[…]
Ergänzen:
Der Versorgungsplan wird elektronisch erstellt und entspricht einem standardisierten Format.

Neu einfügen:
Die Struktur des Versorgungsplans wird durch die in der Anlage der Richtlinien enthaltene Datensatzbeschreibung des Versorgungsplans vorgegeben. 

Die konkreten Inhalte des Versorgungsplans, die die Pflegeberaterin oder der Pflegeberater anhand der vorgegebenen Struktur erfasst sowie der Umfang des 
Versorgungsplanes ergeben sich in Abhängigkeit von der individuellen Versorgungslage und den Vorstellungen der anspruchsberechtigten Person.

Änderungen Entwurf der Pflegerichtlinien 
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Abschnitt 5
Datenschutz und elektronischer Austausch des Versorgungsplans
[…]
Ergänzen:
Auch der Austausch des elektronischen Versorgungsplans mit den am Versorgungsprozess des Versicherten Beteiligten, 
wie beispielsweise mit Pflegekassen, Ärztinnen und Ärzten, Pflegeeinrichtungen sowie mit den Beratungsstellen der 
Kommunen, darf ausschließlich nach schriftlicher Einwilligung der ratsuchenden Person oder dessen Bevollmächtigten 
oder gesetzlichen Vertreters erfolgen.

Die an dem Austausch des elektronischen Versorgungsplans Beteiligten nutzen für den elektronischen Datenaustausch 
ein sicheres Übermittlungsverfahren der Telematikinfrastruktur. Soweit ein solches Übermittlungsverfahren noch nicht 
zur Verfügung steht, sind die Beteiligten berechtigt, eine andere Art der Übermittlung zu nutzen. Diese muss 
insbesondere eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nach dem Stand der Technik gewährleisten, um die Vertraulichkeit, 
Integrität und die Authentizität der Daten sicherzustellen. Sofern an anderer Stelle Standards für die Verschlüsselung und 
Signierung des zu übertragenden Informationsobjektes festgelegt sind, sind diese einzuhalten.

Weiteres
Anpassung der Fußnote: 38
Siehe Abschnitt 4 der Anlage „Technische Verfahrensbeschreibung zum elektronischen Austausch des Versorgungsplans nach §
17 Abs. 1a SGB XI“/ Datensatzbeschreibung des Versorgungsplans.

Änderungen Entwurf der Pflegerichtlinien 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Pflegeberatung bleibt spannend

o Musterantrag § 150 SGB XI

o Kostenaufstellung Excel 

o Formulierungshilfen Versorgungsplan

o Arbeitsentwurf Versorgungsplan

www.gutbeachten.de

Alle neuen Newsletter Kunden bis zum 
15.06.2020
bekommen diese Unterlagen zugesendet.
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